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Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartnerl/-in / E-Mail Telefon / Fax

0301-341 Dr. Martina Baunack 06131 16-3571

Martina.Baunack@mdi.polizei.rIp.de 06131 16-17 3571

Ihr Antrag nach dem Landestransparenzgesetz (LTranspG) vom 24. April 2019

auf Ihren Antrag vom 24. April 2019 ergeht gem. & 12 Abs. Abs. 4 Satz 1 LTranspGfol-

gender

Bescheid:

1. Ihr Antrag auf Auflistung der Orte im Kreis Trier-Saarburg undin der Stadt Trier, die

unter $ 10 Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzesfallen, wird abge-

lehnt.

2. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.

Begründung

Zu 1.

Mit E-Mail vom 24. April 2019 haben Sie gem. $ 11 Abs. 1 Satz 1 LTranspG um eine Auf-

listung der Orte im Kreis Trier-Saarburg undin der Stadt Trier gebeten, die unter $ 10

Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) fallen.
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Nach 8 4 Abs. 2 LTranspG unterliegen der Transparenzpflicht Informationen, über die die

transparenzpflichtigen Stellen verfügen. Nach 8 3 Abs. 1 LTranspG ist das Ministerium

des Innern und für Sport eine transparenzpflichtige Stelle.

Bei verständiger WürdigungIhres Antragesist davon auszugehen,dass sich Ihr Antrag

auf Orte bezieht, die unter $ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 POGfallen.

Nach 8 10 Abs. 1 Satz 1 POG könnendie allgemeinen Ordnungsbehördenunddie Poli-

zei die Identität einer Personfeststellen, wenn dies zur Abwehr einer (konkreten) Gefahr

oder zum Schutz privater Rechte erforderlich ist. Die Zulässigkeit derIdentitätsfeststel-

lung hängt hier von einem konkretenEinzelfall ab (Abwehr einer Gefahr, Schutz privater

Rechte), so dass grundsätzlich an jedem Ort eine Identitätsfeststellung zulässig sein

kann. Hierauf kann sich Ihr Antrag daher nicht beziehen.

8 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 POG ermächtigt die Polizei zu Identitätsfeststellungenin gefähr-

deten Objekten oder in deren unmittelbarer Nähe.Voraussetzungist, dass Tatsachendie

Annahmerechtfertigen, dass in oder an diesen Objekten Straftaten von solcher Schwere

oderIntensität begangenwerden, dass die in oder an dem gefährdeten Objekt befindli-

chen Personen oderdas Objekt selbst unmittelbar gefährdet sind. Im Gegensatz zu Iden-

titätsfeststellungen nach $ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 POGistdie Identitätsfeststellung an ge-

fährdeten Objekten ereignisabhängig, d. h. es müssen im Einzelfall bestimmte Hinweise

auf eine bevorstehendeStraftat vorliegen. Allgemeine Erfahrungssätze überdie Eigen-

' schaft eines bestimmten Ortes genügenhier nicht. Eine abstrakte Nennung bestimmter

Orte ist daher nicht möglich.

$ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 POG erlaubt Identitätsfeststellungen an polizeilichen Kontroll-

stellen, die eingerichtet werden können, um Straftaten im Sinne des $ 100 a der Strafpro-

zessordnung oder des 8 27 des Versammlungsgesetzes zu verhindern. Kontrollstellen

kommendahervor allem im Vorfeld von Versammlungenin Betracht, bei denen mit ver-

sammlungsrechtlichen Straftaten zu rechnenist bzw. anlassbezogenzur Verhinderung

schwererStraftaten. Auch insoweit könnennicht abstrakt bestimmte Orte genannt wer-

den, so dass sich Ihr Antrag hierauf nicht beziehen kann.
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Ihr Antrag auf Informationszugang wird daher aufOrte im Sinne des 8 10 Abs. 1 Satz 2

Nr. 1 POG bezogen. Die Vorschrift erlaubt Identitätsfeststellungen an Örtlichkeiten, an

denen erfahrungsgemäßStraftaten verübt werden. Die Zulässigkeit von Identitätsfeststel-

lungen andiesen sog. „gefährlichen“ Ortenist nicht an das Vorliegen einer konkreten Ge-

fahr geknüpft. Auch braucht der Adressat der Maßnahmekein Störer im Sinne der 88 4

oder 5 POG zu sein. Vielmehr kann jede Person, die sich an einem entsprechenden Ort

aufhält, einer Identitätsfeststellung unterzogen werden(sog. Ortshaftung). Identitätsfest-

stellungen an gefährlichen Orten sollen potentielle Straftäter in Bewegung halten und

verunsichern unddamit der Begehung vonStraftaten vorbeugen. |

Die Annahme, dass an einem bestimmten Ort Straftaten begangen werden,setzt Tatsa-.

chen voraus, dass an diesem Ort bereits in der Vergangenheit Straftaten begangen wur-

den. Entsprechende Tatsachen könneninsbesondere auf in Lageberichten und Einsatz-

konzeptionen niedergelegten BeobachtungenderPolizei beruhen. Ob eine bestimmte

Örtlichkeit unter 8 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 POGfällt, hängt damit von einerpolizeili-

chen Lagebewertung ab, die kontinuierlich zu überprüfenist. Dies bedeutet, dass es

keine dauerhafte Festlegung bestimmter Orte als „gefährlich“ geben kann. Vielmehr sind

die Einstufungen der Örtlichkeiten einem ständigen Wandel unterworfen, was auch daran

deutlich wird, dass keine Statistiken über kriminogene Orte geführt werden. So können

situationsabhängig neue gefährliche Orte entstehen, während bislang kriminalitätsbelas-

tete Orte nicht mehr als solche eingestuft werden.

Nach 8 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LTranspG soll der Antrag auf Informationszugang abge-

lehnt werden, soweit und solange das Bekanntwerdender Information die öffentliche Si-

cherheit, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, der sonstigen für die Gefahrenabwehr

zuständigen Stellen, der Staatsanwaltschaften oder der BehördendesStraf- und Maßre-

gelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden, beeinträchtigen würde.

Die Bekanntgabe derÖrtlichkeiten im Kreis Trier-Saarburg bzw. in der Stadt Trier, die ak-

tuell aufgrund polizeilicher Lageerkenntnisse als kriminalitätsbelastet eingestuft sind,

könnte für das polizeiliche Gegenüberdie Möglichkeit eröffnen, polizeitaktische Planun-

gen und Maßnahmenzu unterlaufen, was die Effektivität polizeilichen Handelns und da-

mit die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen würde. So führt die Polizei an kriminogenen

Orten nicht nur offene, sondern auch verdeckte Kriminalitätsbekämpfungsmaßnahmen
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durch, die dann gefährdet sind, wenn potentielle Straftäter mit entsprechenden Maßnah-

men rechnen undihr Verhalten darauf einstellen. Hinzukommt, dass eine Bekanntgabe

der aktuell als kriminogen eingestuften Örtlichkeiten den unzutreffenden Eindruckin der

Öffentlichkeit erwecken könnte, dass es sich hierbei um eine dauerhafte Festlegung han-

delt, an der jedermannjederzeit mit einer Identitätsfeststellung rechnen muss, während

Identitätsfeststellungen an anderen Orten nicht zulässig sind. Dieser Eindruck wäre un-

zutreffend, weil einerseits an kriminogenen Orten nur Personenkontrolliert werden dür-

fen, die sich dort „aufhalten“ (= verweilen), nicht aber Personen, die diesen Ort nur pas-

sieren. Andererseits kann die Polizei Personenselbstverständlich auch an anderen Orten

kontrollieren, wenn die entsprechenden Voraussetzungenderjeweils einschlägigen

Rechtsgrundlage vorliegen. Darüber hinaus kannsich ein als kriminalitätsbelastet be-

kannt gegebenerOrt zwischenzeitlich gewandelt haben, währendein andererOrt erst

nach der Bekanntgabe als kriminogen eingestuft wurde. Irrtümliche Annahmender Bür-

gerinnen und Bürger bezüglich der Einstufung bestimmter Orte und der Zulässigkeit poli-

zeilicher Maßnahmenkönnen deren Durchführung erschweren und damit die öffentliche

Sicherheit beeinträchtigen.

Bei AbwägungIhres Informationsinteresses und der entgegenstehendenöffentlichen Be-

lange gem. $ 17 LTranspG überwiegtIhr Informationsinteresse auch unter Berücksichti-

gung der in $ 1 LTranspG genannten Zwecke nicht. Zwar soll das Landestransparenzge-

setz u. a. die Möglichkeit der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und

_ Bürger verbessern. Die Transparenzfindet aber ihre Grenze in entgegenstehenden

schutzwürdigen Belangen. Soweit die Preisgabe von Informationen Rückschlüsse auf

künftiges polizeiliches Handeln in bestimmten Einsatzlagen zulässt, muss das Informa-

tionsinteresse hinter dem öffentlichen Interesse aneiner effektiven Gefahrenabwehr und

Strafverfolgung zurücktreten. Der Betroffene einer auf &$ 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 POG ge-

stützten Identitätsfeststellung hat die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme

nachträglich von den Verwaltungsgerichten überprüfen zu lassen. Dabei unterliegt auch

die Einstufung einer Örtlichkeit als kriminalitätsbelastet der gerichtlichen Überprüfung.

Die Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und Bürgerist daher in jedem

Fall gewährleistet.
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Zu 2.

Gem. 8 24 Abs. 1 Satz 3 LTranspG entfällt eine Gebührenpflicht, soweit ein Antrag auf

Informationszugang abgelehnt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Dr. Martina Baunack

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruchist bei dem Ministerium des Innern und für Sport,

Schillerplatz 3 — 5 in 55116 Mainz einzulegen. Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ministerium des Innern und für Sport, Schil-
lerplatz 3 - 5 in 55116 Mainz,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur! an: mdi@poststelle.rip.de.

erhoben werden.

 

I vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli

2014 über elektronischeIdentifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Trarisaktionen im Binnenmarkt und

zur Aufhebung derRichtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 5. 73)
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